
Veranstaltungen

Inschrift
Entzieh dich nicht dem einzigen Geschäfte!
Vor dem dich schaudert, dieses ist das deine:
Nicht anders sagt das Leben, was es meine,
Und schnell verwirft das Chaos deine Kräfte.
Hugo von Hofmannsthal

Shop Alle «NZZ Geschichte»-
Ausgaben aus dem Jahr 2022
im Weihnachtsset

shop.nzz.ch

+41 44 258 13 83

Wie kommen Autokraten wie Putin an die Macht? Hat ein Staatsbankrott
1789 die französische Revolution ausgelöst? Und wie entstand die
moderne Schweiz? «NZZ Geschichte» hat sich auch dieses Jahr mit
wichtigen historischen Fragen auseinandergesetzt. Wir erzählen von
Ereignissen und Entwicklungen, die uns bis heute prägen – und auch
in Zukunft beschäftigen werden.

Bereiten Sie Ihren Lieben eine besondere Weihnachtsfreude mit allen
sechs Ausgaben aus dem Jahr 2022 in der festlichen Geschenkbox.

*Sonderpreise für Abonnentinnen und Abonnenten
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OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Di 29. Nov, 19.00 , Opernhaus
Nussknacker und Mausekönig
Ballett von Christian Spuck
Do 01. Dez, 20.00, Opernhaus
Die Entführung aus dem Serail
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Fr 02. Dez, 19.00,
Nussknacker und Mausekönig
Ballett von Christian Spuck

THEATERTHEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Di 29. Nov, 19.00, Schiffbau-Box. My heart

is full of Na-Na-Na von Lucien Haug

Mi 30. Nov, 19.30, Schiffbau-Halle. Momo
Ein Visual Poem nach dem Roman von
Michael Ende. 20.00, Pfauen. Ödipus
Tyrann von Sophokles

Do 01. Dez, 19.00, Schiffbau-Box. My Heart
Is Full of Na-Na-Na von Lucien Haug
20.30, Pfauen
SHZ-Lesereihe: Hengameh Yaghoobifarah

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch

Di 29. Nov, 20.00. Die Geldwäscher
Szenische Lesung mit Stefan Gubser u.a.

KONZERTKONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Fr 02. Dez, 18.30, TZ
SONIC MATTER Peter Ruzicka, Leitung;
Nils Mönkemeyer, Viola; Damen der
Zürcher Singakademie
Ruzicka, Enescu
So 04. Dez, 11.00, GZ Hirzenbach
Kammermusik für Kinder Streichinstrumente
So 04. Dez, 17.00, TZ
Kosmos Kammermusik Quatuor Ébène
Purcell, Ligeti, R. Schumann

SCHWEIZER VOKALCONSORT
www.schweizervokalconsort.ch
Fr 02. Dez, 19.30, Kirche St. Jakob Zürich

Dormi bel Bambin bezaubernde Chormusik
aus der Schweiz, M. Amherd (Leitung)

MEREL QUARTETT
www.merelquartet.com
Fr 02. Dez, 20.00, Weisser Wind Zürich
Merel Sing-Along. Das Quartett-Konzert
zum Mitsingen. Kanons, Lieder, offene
Bar, mit professioneller Chorleitung

NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH
Tonhalle-Billettkasse Tel. 044 206 34 34, hochuli-konzert.ch
Sa 17. Dez, 18.30, Tonhalle
Sir András Schiff, Klavier
Cappella Andrea Barca
J.S. Bach, Klavierkonzerte
«András Schiff spielt Bach einzigartig
klar und transparent.»

SONIC MATTER FESTIVAL
sonicmatter.ch

Do 01. bis So 04. Dez, Kunstraum Walche-
turm, Museum für Gestaltung, Tonhalle,
Rote Fabrik, Gessnerallee. SONIC MATTER

Festival für experimentelle Musik Mit Kon-
zerten, Hörlounge, Performances, uvm.

©
 N

adja S
jöström

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:
kulturmagnet.liveOPER THEATER KONZERTOPER THEATER KONZERT

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen
Und auf dem Wege, den ich gehen werde,
Wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen
Inmitten dieser sonnenatmenden Erde ...

Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,
Werden wir still und langsam niedersteigen,
Stumm werden wir uns in die Augen schauen,
Und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen ...

Morgen! von John Henry Mackay, vertont von R. Strauss

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Vater, Schwiegervater und
Grossvater

Daniel Wolfgang Hefti
11. September 1943 – 25. November 2022

Vor acht Jahren starb seine geliebte Frau, unsere geliebte Mutter. Seit jenem Tag
sind Freude und Glück aus seinem Leben gewichen. Nun ist das Lebenslicht unseres
Vaters erloschen, sein Lebenskreis geschlossen. Mögen unsere Eltern nun gemeinsam
in Frieden ruhen.

Auch wenn die letzten Jahre beschwerlich waren, erinnern wir uns in Dankbarkeit
an unseren gemeinsamen Lebensweg. In liebevoller Erinnerung:

Miriam Hefti und Melanie Loos
Philip und Mareike Hefti mit Luca und Gian

Die Beisetzung findet am Freitag, 2. Dezember 2022, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof
Zollikon Dorf statt, anschliessender Abschiedsgottesdienst in der evangelisch-reformierten

Kirche Zollikon Dorf.

Statt Blumen zu spenden, gedenke man wohltätiger Institutionen.

Traueradresse: Familie Hefti, Erlenstrasse 20, 4106 Therwil

BESTATTUNGEN UND BEISETZUNGEN

Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich
Telefon 044 412 40 00
www.stadt-zuerich.ch/bestattungsamt

Dienstag, 29. November 2022

Baumann geb. Knab, Adelheid, Jg. 1930, von
Reitnau AG, verwitwet von Baumann-Knab, Bruno
Hugo, 8049 Zürich, Limmattalstrasse 371. –
10.30 Uhr Urnenbeisetzung im Friedhof
Schwamendingen anschliessend Abdankung
in der ref. Kirche Schwamendingen.

Dörig geb. Oblak, Ana, Jg. 1933, von Zürich und
Appenzell AI, verwitwet von Dörig-Oblak, Leo
Albert, 8004 Zürich, Hohlstrasse 169. – 10.30 Uhr
Urnenbeisetzung im Friedhof Sihlfeld E,
Platz der Skulpturen.

Fehr geb. Fehr, Karin Rebecca, Jg. 1949,
von Zürich und Berg am Irchel ZH, Wangen bei
Olten SO, Riedholz SO, 8004 Zürich, Erismann-
strasse 54. – 13.30 Uhr Trauerfeier im alten
Krematorium Sihlfeld, Urnenhainplatz.

Hürlimann-Lengweiler, Dagobert, Jg. 1933,
von Walchwil ZG, Gatte der Hürlimann geb.
Lengweiler, Erika, 8050 Zürich, Funkwiesen-
strasse 38. – 13.30 Uhr Urnenbeisetzung
im Friedhof Oerlikon.

Lebeda-Keel, Heinz Ferdinand, Jg. 1936, von
Zürich, Gatte der Lebeda geb. Keel, Luzia
Katharina, 8049 Zürich, Kettberg 3. – 10.30 Uhr
Urnenbeisetzung im Friedhof Nordheim
anschliessend Abdankung in der Friedhofkapelle
Nordheim.

Rigling geb. Schiltknecht, Erna Adelheid,
Jg. 1932, von Zürich, verwitwet von Rigling-
Schiltknecht, Heinz Martin, 8055 Zürich,
Sieberstrasse 22. – 13.45 Uhr Trauerfeier
in der Friedhofkapelle Üetliberg.

Schenkel, Rudolf Friedrich, Jg. 1939,
von Zürich, verwitwet von Schenkel
geb. Schamaun, Burgunda, 8044 Zürich,
Gladbachstrasse 126. – 13.30 Uhr Trauerfeier
in der ref. Kirche Neumünster.

Mittwoch, 30. November 2022

Hackspiel geb. Hofmann, Sylvia Lilly, Jg. 1930,
von Zürich, Nuglar-St. Pantaleon SO, verwitwet
von Hackspiel-Hofmann, Reinhard Ernst,
8053 Zürich, Kienastenwiesweg 2. – 10.30 Uhr
Urnenbeisetzung im Friedhof Schwamendingen.

Lang, Ruth, Jg. 1931, von Thalwil ZH,
8032 Zürich, Merkurstrasse 64. – 10.30 Uhr
Urnenbeisetzung im Friedhof Fluntern.

Röösli, Hugo, Jg. 1950, von Zürich, Romoos LU,
8044 Zürich, Hochstrasse 37. – 09.00 Uhr
Urnenbeisetzung im Friedhof Nordheim
anschliessend Abdankung in der Friedhofkapelle
Nordheim.

Trichtinger, Herbert, Jg. 1931, von Zürich und
Quarten SG, verwitwet von Trichtinger geb.
Gubser, Adelheid Mathilde, 8055 Zürich,
Gutstrasse 98. – 10.30 Uhr Urnenbeisetzung
im Friedhof Sihlfeld D, Platz der Gemeinschaft.

Wildi geb. Kirchmair, Trudi, Jg. 1937,
von Zürich und Schafisheim AG, verwitwet
von Wildi-Kirchmair, Walter, 8047 Zürich,
In der Ey 10. – 13.30 Uhr Abdankung im alten
Krematorium Sihlfeld, Urnenhainplatz, anschlies-
send Urnenbeisetzung im Friedhof Sihlfeld D
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Joker im Verteilkampf um Mindeststeuer
Basel und Zug könnten die Gelüste der Bundespolitiker durch eigene Steuererhöhung ins Leere laufen lassen

HANSUELI SCHÖCHLI

Für Grossfirmen ist eine Gewinnsteuer
von 15 Prozent künftig das Minimum.
Auf diesen Grundsatz haben sich rund
140 Staaten unter der Ägide des Län-
dervereins OECD geeinigt. Dieses Mini-
mum gilt für internationale Firmen mit
einem weltweiten Jahresumsatz ab 750
Millionen Euro, und es gilt dabei für
jedes Land, in dem diese Firmen tätig
sind. Für traditionelle Tiefsteuerländer
wie die Schweiz bedeutet dies, dass sie
ihre eigenen Steuersätze gescheiter auf
das globale Minimum von 15 Prozent
erhöhen; sonst könnten andere Län-
der von den Firmen eine Aufrechnungs-
steuer verlangen.

Links-rechts-Graben

In der Schweiz haben 18 von 26 Kanto-
nen einen ordentlichen Gewinnsteuer-
satz unter 15 Prozent. Zudem können
auch Firmen in gewissen anderen Kanto-
nen durch Vergünstigungen auf unter 15
Prozent kommen. In der Schweizer Um-
setzung der globalen Mindeststeuer ist
eine spezielle Aufrechnungssteuer vor-
gesehen, die nur bei jenen Grossfirmen
greift, die von den OECD-Regeln betrof-
fen sind («OECD-Firmen»); laut Bun-
desschätzung dürfte dies etwa 200 Kon-
zerne mit hiesigem Hauptsitz und etwa
2000 ausländische Firmengruppen mit
Schweizer Ableger betreffen.

Ohne Berücksichtigung möglicher
Abwanderungen rechnet der Bundesrat
mit Zusatzerträgen aus der Sondersteuer
von 1 bis 2,5 Milliarden Franken pro Jahr.
Die grösste Kontroverse dabei: Wer soll
die Zusatzeinnahmen erhalten? Die
Linke will am liebsten alles dem Bund
geben, weil dies den Steuerwettbewerb
der Kantone am stärksten einschränkt
und auf Bundesebene das Ausgeben von
Steuergeldern politisch einfacher ist. Die
Rechte will alles den Kantonen überlas-
sen, und die Parteien dazwischen neh-
men Positionen zwischen den Polen ein.
Der Ständerat hatte im Herbst auf Basis
eines Kompromissvorschlags der Kan-
tone und des Bundesrats den Verteil-
schlüssel 75 Prozent Kantone / 25 Pro-
zent Bund beschlossen.

Der Nationalrat entscheidet diesen
Donnerstag. Hier sieht es zurzeit kraft
einer Mitte-links-Mehrheit nach einem
höheren Bundesanteil aus. Die Wirt-
schaftskommission des Nationalrats
empfiehlt einen Verteilschlüssel von

50/50 und zudem noch einen Deckel,
so dass kein Kanton mehr als 400 Fran-
ken pro Einwohner zusätzlich bekäme.
Die Linke und die Mitte haben beson-
ders starke Gelüste auf das Verteilen zu-
sätzlicher Bundesgelder – etwa in Form
von mehr Subventionen und Sozialaus-
gaben. Die Mitte will zudem beim Bund
Finanzspielraum zwecks Steuersenkun-
gen für Ehepaare schaffen.

Die beiden von der Mindeststeuer
am stärksten betroffenen Kantone sind
Basel-Stadt und Zug: Sie haben bis jetzt
für manche OECD-Firmen relativ tiefe
Steuerbelastungen, und das Gewicht
dieser Firmen im Verhältnis zur kanto-
nalen Gesamtwirtschaft ist besonders
gross. Laut Schätzung des Wirtschafts-
verbands Economiesuisse müssten
diese beiden Kantone mit dem Modell
der Nationalratskommission je 80 bis
90 Prozent der Brutto-Zusatzeinnah-
men aus der Aufrechnungssteuer gleich
wieder abliefern – an den Bund und via
Finanzausgleich an die anderen Kan-
tone. Auch ohne Deckel pro Einwohner
müssten die hauptbetroffenen Kantone
mit einem Verteilschlüssel 50/50 wegen
Zusatzzahlungen in den Finanzausgleich
deutlich mehr als die Hälfte der Brutto-
Zusatzeinnahmen abliefern: Gemäss
Schätzungen von Beobachtern wären
es je etwa 55 bis 65 Prozent.

Steuerprogression für Firmen

Bei einer solchen Umverteilung liegt
der Gedanke der hauptbetroffenen
Kantone nahe, gescheiter ihre kantonale
Gewinnsteuer zu erhöhen und die Zu-
satzeinnahmen selber zur Verbesserung
anderer Standortfaktoren zu verwen-
den. Zwecks Vermeidung einer Steuer-
erhöhung für Klein- und Mittelbetriebe
stünde eine Steuerprogression im Vor-
dergrund: mit einem höheren Gewinn-
steuersatz nur für Firmen ab gewisser
Rentabilität und/oder Gewinnhöhe. Die
hauptbetroffenen Kantone wollen nicht
laut mit einem solchen Szenario dro-
hen, denn dies käme im Bundesparla-
ment schlecht an. Das ändert aber nichts
daran, dass es Überlegungen dazu gibt.

Doch mit einer Steuerprogression
alleine liesse sich die Steuererhöhung
nicht zielgenau auf die OECD-Firmen
beschränken. So könnte es dabei vor-
kommen, dass grosse Firmen in den be-
troffenen Kantonen schon heute eine
Belastung von über 15 Prozent hät-
ten und trotzdem noch eine kantonale

Zusatzsteuer zahlen müssten. Und es
könnte passieren, dass eine kantonale
Steuererhöhung gewisse OECD-Fir-
men mit derzeitiger Belastung unter 15
Prozent nicht abdeckte; in diesem Fall
könnte allerdings die Ergänzungssteuer
gemäss Bundesrecht greifen.

Ungenaues Zielfernrohr

Mehr Zielgenauigkeit wäre durch die
Kombination einer Steuerprogression
mit einem Belastungsdeckel erreichbar
– so dass die Zusatzsteuer nur greift,
wenn sonst in einer Schattenrechnung
auf Basis der OECD-Regeln die Ge-
samtbelastung unter 15 Prozent des Ge-
winns läge. Im Ergebnis käme dies einer
kantonalen Aufrechnungssteuer nahe –
ohne Ablieferung an den Bund.

Ob dies aufgrund des geplanten
neuen Verfassungsartikels zulässig wäre,
ist aber unklar. Im Grundsatz sei ein
zweistufiger Tarif, mit dem vor allem die

OECD-Firmen erfasst werden sollten,
aufgrund der kantonalen Tarifautono-
mie zulässig, sagt der Steuerrechtspro-
fessor René Matteotti von der Univer-
sität Zürich. Aber je gezielter der An-
wendungsbereich eines Sondertarifs auf
OECD-Firmen ausgerichtet sei, desto
heikler werde es aus verfassungsrecht-
licher Sicht. Ein potenzieller Einwand
käme laut Matteotti aus der Zweckbe-
trachtung: «Die angedachten kantona-
len Tarifmassnahmen würden den Um-
verteilungsschlüssel der vorgeschlage-
nen Verfassungsnorm torpedieren.»

Im Moment sind dies noch theoreti-
sche Überlegungen. Die hauptbetroffe-
nen Kantone kämpfen immer noch da-
für, dass sie am Ende deutlich weniger
als die Hälfte der Zusatzerträge an den
Bund abliefern müssen.

Klar ist jedenfalls, dass der interna-
tionale Standortwettbewerb mit der glo-

balen Mindeststeuer nicht verschwin-
det. Vielmehr verlagert er sich noch ein
Stück stärker auf andere Faktoren wie
etwa den Subventionswettlauf – so wie
das Wasser sich jeweils den Weg des ge-
ringsten Widerstands sucht.

Bei Subventionen und Steuern gilt
eine Grundtendenz für globale OECD-
Regeln: Was grosse Länder machen, ist
erlaubt, aber was nur einige kleine ma-
chen, ist «unfair» und deshalb verpönt
bis verboten. André Güdel, Standortex-
perte bei der Beratungsfirma KPMG,
verweist auf die enorm hohen Subven-
tionen in der EU aus verschiedensten
Töpfen. Er erinnert daran, dass die EU
für 2021 bis 2027 total etwa 1500 Milliar-
den Euro unter Titeln wie Innovation,
Industrialisierung und Ökologie zur
Verfügung stelle. Die Schweiz habe in
Sachen Subventionen für Unternehmen
nichts Vergleichbares: «In der Schweiz
gibt es zwar vereinzelt Unterstützung
in gewissen Kantonen zum Beispiel für
Technologietransfer-Projekte, aber im
Vergleich zu den EU-Subventionen ist
das Ausmass viel geringer.» Ausnahmen
seien das für Schweizer Firmen zugäng-
liche Horizon-Programm und die Inno-
suisse-Programme.

Steuergutschrift in Diskussion

Doch soll die Schweiz im Subventions-
wettlauf verstärkt mitmachen? «Gene-
rell ist Zurückhaltung angebracht»,
sagt Güdel: Subventionen würden
nicht immer effizient eingesetzt. Aber:
«Ein gewisser Ausbau von Forschungs-
subventionen könnte sinnvoll sein.» In
der Steuerpolitik gäbe es laut Bundes-
angaben und Beratern ein diskussions-
würdiges Mittel, dessen Wirksamkeit
durch die OECD-Mindeststeuer nicht
eingeschränkt wird: den auszahlbaren
Steuerkredit. Mit diesem Instrument
erhielten Unternehmen aufgrund von
Forschungs- und Entwicklungsausgaben
eine Steuergutschrift; diese ist mit künf-
tigen Steuerforderungen verrechenbar –
und ohne steuerbaren Gewinn wird die
Gutschrift spätestens nach vier Jahren
ausbezahlt.

Auch solche Steuerkredite entspre-
chen faktisch einer Subvention. Im Sub-
ventionswettlauf gilt oft Ähnliches wie
beim Doping-Wettlauf im Spitzensport:
Zurückhaltung ist eine Tugend, doch
wenn viele Konkurrenten sündigen, ist
die Angst vor dem Zurückfallen grösser
als die Hemmung vor der Sünde.

Klar ist jedenfalls,
dass der internationale
Standortwettbewerb
mit der globalen
Mindeststeuer
nicht verschwindet.

EU regelt
Übernahmen
aus Drittstaaten
Schärfere Instrumente
gegen Wettbewerbsverzerrungen

(dpa) · Die europäische Wirtschaft wird
künftig strikter vor wettbewerbsver-
zerrender Konkurrenz aus Ländern
wie China geschützt. Die EU-Staaten
haben ein entsprechendes Gesetz an-
genommen, wie die tschechische EU-
Ratspräsidentschaft am Montag mit-
teilte.Tschechien hat derzeit den regel-
mässig wechselnden Vorsitz unter den
EU-Ländern.

Subventionen offenlegen

Die EU-Verordnung schafft die Mög-
lichkeit, staatlich subventionierten
Unternehmen aus Drittstaaten die
Übernahme von Firmen aus der Euro-
päischen Union zu untersagen. Zudem
können mit Staatsgeld unterstützte
Unternehmen von öffentlichen Aufträ-
gen ausgeschlossen werden. Vor grös-
seren Firmenübernahmen oder Fusio-
nen müssen Unternehmen demzu-
folge künftig offenlegen, ob sie in den
vergangenen Jahren Subventionen in
Höhe von mehr als 50 Millionen Euro
erhalten haben. Betroffen sind alle
Übernahmen von Unternehmen mit
einem EU-Umsatz von 500 Millionen
Euro oder mehr.

Bei der Bewerbung um öffentliche
Aufträge müssen Subventionen ab
einem Auftragsvolumen von 250 Millio-
nen Euro offengelegt werden. Darüber
hinaus erhalten die Wettbewerbshüter
der EU-Kommission die Möglichkeit,
künftig auf eigene Initiative auch Über-
nahmen und Auftragsvergaben unter-
halb der Grenzwerte zu untersuchen.
Unternehmen, die sich nicht an die
neuen Regeln zu Meldepflichten hal-
ten, können mit Geldbussen bestraft
werden.

China im Fokus

In Deutschland sind Investitionen chi-
nesischer Firmen umstritten. Viel Auf-
sehen erregte jüngst die Beteiligung
des chinesischen Konzerns Cosco an
einem Terminal im Hamburger Hafen.
Da das EU-Parlament der Verordnung
ebenfalls schon zugestimmt hatte, ist
der Weg nun endgültig frei. Sie tritt 20
Tage nach ihrer Veröffentlichung im
EU-Amtsblatt in Kraft. Grundlage für
das Gesetz war ein Vorschlag, den die
Europäische Kommission im Mai 2021
vorgestellt hatte.

www.bcv.ch/de/ESG

Gemeinsam für die Zukunft
Wenn Sie verantwortungsbewusst investieren wollen, sind Sie bei
der Banque Cantonale Vaudoise gut aufgehoben. Wir bündeln unsere
langjährige Expertise in der institutionellen Vermögensverwaltung
mit den Kompetenzen anerkannter Partner.

044 388 71 40




